
Samtgemeinde Sottrum 
Der Samtgemeindebürgermeister 

 
 

Sottrum, den 28.08.2018 

 

Beschlussvorlage Nr. 079/2018 

 

Termin Beratungsfolge 
Abstimmungsergebnis 

TOP 
Ja Nein Enth. 

13.09.2018 Bau-, Planungs- und Umweltausschuss     

13.09.2018 Samtgemeindeausschuss     

 

Tagesordnungspunkt:  

 

EU-Umgebungslärmrichtlinie 

hier: Aufstellung des Lärmaktionsplanes 

 

Sachverhalt: 

 

Zur Umsetzung der EU-Umgebungslärmrichtlinie hat die Verwaltung in Zusammenarbeit mit 

dem beauftragten Planungsbüro IPW aus Wallenhorst einen Entwurf für einen 

Lärmaktionsplan (LAP) aufgestellt. Dabei werden die Lärmbelastungen durch 

Hauptverkehrsstraßen in der Samtgemeinde Sottrum betrachtet. Die entsprechenden 

Lärmkarten sind in Niedersachsen vom Staatlichen Gewerbeaufsichtsamt Hildesheim erstellt 

worden. Neben der kartografischen Darstellung wurde auch die Zahl der vom Lärm 

betroffenen Einwohner in den genannten Pegelklassen ermittelt. Das Planungsbüro IPW wird 

den Entwurf des Lärmaktionsplanes in der Sitzung vorstellen.  

Der Entwurf des LAP wird anschließend für einen Monat öffentlich ausgelegt. Die 

eingegangenen Anregungen werden abgewogen und ggf. im endgültigen Lärmaktionsplan 

berücksichtigt. Die Beschlussfassung ist für November 2018 vorgesehen. Der beschlossene 

LAP ist anschließend dem Niedersächsischen Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und 

Klimaschutz zu überreichen. Er wird gemäß § 47d Abs. 5 BImSchG bei bedeutsamen 

Entwicklungen für die Lärmsituation, ansonsten jedoch nach 5 Jahren überprüft und falls 

erforderlich überarbeitet.  

 

Anlage(n): 

 
Entwurf des Lärmaktionsplanes vom 28.08.2018 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Der Samtgemeindeausschuss beschließt den Entwurf des Lärmaktionsplanes der 

Samtgemeinde Sottrum vom 28.08.2018.  

 

 

 

 

Samtgemeindebürgermeister 


